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c. 920 CIC 

 

„§ 1. Omnis fidelis, postquam ad sanctissimam Eucharistiam initiatus sit, obligatione tenetur semel 

saltem in anno, sacram communionem recipiendi.  

§ 2. Hoc praeceptum impleri debet tempore paschali, nisi iusta de causa alio tempore intra annum 

adimpleatur.“  

„§ 1. Jeder Gläubige ist, nachdem er zur heiligsten Eucharistie geführt worden ist, verpflichtet, we-

nigstens einmal im Jahr die heilige Kommunion zu empfangen. 

§ 2. Dieses Gebot muss in der österlichen Zeit erfüllt werden, wenn ihm nicht aus gerechtem Grund 

zu einer anderen Zeit innerhalb des Jahres Genüge getan wird.“ 

 

von Anna Krähe 

 

Der vorliegende Beitrag ist Teil einer Reihe im Rahmen von „Kanon des Monats“, in der in loser Rei-

henfolge jedes der sogenannten fünf Kirchengebote (vgl. KKK 2041–2043) aus kanonistischer Perspek-

tive betrachtet und bezüglich seiner Verortung und Funktion im geltenden Recht untersucht wird. 

Bisherige Teile: Teil 1 (c. 1251 CIC; Fasten- und Abstinenzgebot). 

Zum Ende des Marienmonats Mai sind mit dem Christi-Himmelfahrts-Fest die letzten Fest- und Freu-

dentage der Osterzeit angebrochen. Auch wenn sich schon das ein oder andere Pfingst-Novenliche 

Heilig-Geist-Lied in den österlichen Hallelujajubel mischt, darf noch ein paar Tage aus der vollen Auf-

erstehungsfreude geschöpft werden. Bevor es nach dem Pfingstfest dann zurück in den Jahreskreis 

geht, stellt sich aus kanonistischer Perspektive noch eine wichtige Frage: Haben Sie in dieser Oster-

zeit eigentlich schon die Kommunion empfangen? 

Diese Frage mag für die meisten Leserinnen und Leser dieser Reihe seltsam anmuten, ist doch der 

Kommunionempfang – richtigerweise – für viele katholische Gläubige ein konstitutiver Bestandteil 

(nicht nur) der sonntäglichen Eucharistiefeier. Dennoch zeigen sowohl der Katechismus in seinem 

dritten Kirchengebot (vgl. KKK 2042; ähnlich auch KKK 1389) als auch der Kodex in c. 920 CIC diesbe-

züglich erstaunliche Zurückhaltung und schreiben lediglich den Mindeststandard des Kommunion-

empfangs, einmal jährlich, nach Möglichkeit in der Osterzeit, fest. 

Bezüglich des Gebots der sogenannten „Osterkommunion“ mag zunächst schon fraglich sein, warum 

der Gesetzgeber die Häufigkeit des Kommuniongangs überhaupt als regelungsbedürftig ansieht. Für 

die Christinnen und Christen der Alten Kirche war das gemeinsame eucharistische Mahl ein Konstitu-

tivum ihres Christseins. Ab dem 4. Jahrhundert, teilweise geprägt durch den Arianismus sowie eine 

zunehmende Ehrfurcht gegenüber den eucharistischen Gestalten, nahm der regelmäßige Kommuni-

onempfang zunehmend ab, sodass dessen Notwendigkeit und Wichtigkeit den Gläubigen immer wie-

der eingeschärft werden mussten. Das IV. Laterankonzil (1215; vgl. DH 812) verpflichtete alle Gläubi-

gen zum Kommunionempfang wenigstens einmal im Jahr an Ostern; eine Mahnung, die das Konzil 

von Trient, entgegen der hochmittelalterlichen Praxis der geistlichen Kommunion, nochmals bekräf-
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tigte (1545–1563; vgl. DH 1659 sowie DH 1747). Mit detaillierten Regelungen war diese Forderung 

auch in die cann. 859–861 CIC/1917 eingegangen. 

Der c. 920 § 1 CIC verpflichtet nun alle Gläubigen, und somit alle in der katholischen Kirche Getauften 

oder in sie Aufgenommenen (vgl. c. 11 CIC), die Kommunion einmal im Jahr (vgl. c. 202 CIC) zu emp-

fangen. Neben der Taufe wird hierbei auch vorausgesetzt, dass die Gläubigen schon zur Eucharistie 

hingeführt worden sind, also eine entsprechende Vorbereitung im Sinne der cc. 913, 914 CIC erfah-

ren haben. Damit ist in der Linie des c. 843 § 2 CIC die entsprechende katechetische Unterweisung 

gefordert sowie der erstmalige Empfang der Eucharistie vorausgesetzt und nicht mehr, wie noch im 

CIC/1917, lediglich das Erreichen des Unterscheidungsalters (vgl. zu dieser Änderung in der CIC-

Reform: Com 13 [1981], 417f.). Nach c. 920 § 2 CIC muss dieser Kommunionempfang in der österli-

chen Zeit erfüllt werden, es sei denn, dass ein gerechter Grund vorliegt und die Kommunion zu einer 

anderen Zeit des Jahres empfangen wird. Mit der österlichen Zeit, die im Kodex nicht definiert wird, 

aber durch liturgisches Recht geregelt ist, sind die 50 Tage vom Ostersonntag bis zum Pfingstsonntag 

gemeint (vgl. Calendarium Romanum, Nr. 22). Die österliche Bußzeit ist ausgeschlossen, nicht hinge-

gen die Feier des österlichen Triduums von der Abendmahlsmesse am Gründonnerstag an bis zur 

Osternacht (vgl. Calendarium Romanum, Nr. 18), da sich das österliche Geheimnis gerade in diesen 

Tagen entfaltet und insbesondere am Gründonnerstag der Kommunionempfang ein zentraler Be-

standteil der Erinnerung an das letzte Abendmahl Jesu ist. In diesem Sinn ist die Verbindung des 

Kommunionempfangs „mit den Festen der Osterzeit, dem Ursprung und Zentrum der christlichen 

Liturgie“ (KKK 2042), von besonderer Wichtigkeit. 

Auch wenn der Pfarrer nach c. 530 n. 7 CIC regelmäßig die Eucharistie in seiner Pfarrei feiern soll und 

damit den Gläubigen auch an jedem Sonntag die Möglichkeit zum Kommunionempfang gegeben ist, 

sind die Gläubigen nicht verpflichtet die Kommunion in ihrer Pfarrei zu empfangen (vgl. zu dieser 

Änderung: Com 31 [1999], 145). Ebenso müssen die Gläubigen die Kommunion nicht notwendiger-

weise in ihrem eigenen Ritus empfangen (vgl. c. 923 CIC bezüglich der katholischen Kirchen eigenen 

Rechts und c. 844 § 2 CIC zum Empfang der Eucharistie in anderen christlichen Kirchen), sofern die 

entsprechenden Voraussetzungen vorliegen. Eine Verpflichtung zum vorherigen Empfang des Buß-

sakraments besteht nicht, wobei die Verpflichtung zu dessen einmal jährlichem Empfang dennoch 

Eingang in den Kodex gefunden hat, c. 989 CIC (vgl. Zweites Kirchengebot, KKK 2042). 

Mit c. 920 CIC formuliert der Gesetzgeber eine Mindestanforderung bezüglich des Kommunionemp-

fangs, welche im Katechismus jedoch zugleich mit der nachdrücklichen Empfehlung, „die heilige Eu-

charistie an den Sonn- und Feiertagen oder noch öfter, ja täglich zu empfangen“ (KKK 1389), verbun-

den wird. Im Hintergrund steht SC 55,1, wonach mit dem Empfang des gleichen Herrenleibes nach 

der Kommunion des Priesters eine „vollkommenere Teilnahme an der Messe“ verwirklicht wird. Dies 

bedeutet zum einen, dass Priester und Gläubige Leib und Blut aus der gleichen Feier zu sich nehmen, 

es meint zum anderen aber auch, dass die Kommunion in der Messfeier selbst empfangen werden 

soll (vgl. heute c. 918 CIC, wobei eine bettlägerige Erkrankung hier einen Ausnahmetatbestand bilden 

kann). Was die Konzilsväter in allgemeiner und eher klarstellender Form nochmals betont haben, 

entspringt den genannten Regelungen früherer Konzilien sowie der Vorarbeit Pius‘ XII. in seiner En-

zyklika Mediator Dei vom 20. November 1947 (vgl. AAS 39 [1947], 521–595, Nrn. 118f.), welche den 

Gläubigen die Notwendigkeit des Kommunionempfangs einschärft. Daher wird die Empfehlung des 

häufigen Kommunionempfangs auch in c. 528 § 2 CIC sowie in c. 898 CIC betont, wo er im letztge-

nannten Fall zur tätigen Anteilhabe sowie zur tiefen Andacht und höchsten Anbetung des Sakramen-

tes hinzutritt. Es geht um die Eucharistiefeier als „Sakrament der Güte, […] Zeichen der Einheit, […] 
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Band der Liebe“ (SC 47) sowie um das „eucharistisch[e] Opfer [als] Quelle und […] Höhepunkt des 

ganzen christlichen Lebens“ (LG 11,1; vgl. auch c. 897 CIC), welches in seiner Fülle – weder be-

schränkt auf den Kommunionempfang noch einfachhin ohne ihn – seine ganze Wirksamkeit und 

Fruchtbarkeit für den und die einzelne*n Gläubige*n und die ganze Kirche entfalten soll. Die Vor-

schrift des c. 920 CIC könnte ob dieses Anliegens als kontraproduktiv und zu wenig fordernd gelesen 

werden. Letztlich liegt ihr aber das gleiche Anliegen zugrunde wie den Empfehlungen zum häufigen 

Kommunionempfang. Es handelt sich daher weniger um sich widersprechende Regelungen als viel-

mehr um unterschiedliche Verpflichtungsgrade. Mit der Verpflichtung des einmal jährlichen Emp-

fangs soll den Gläubigen ein Mindestmaß an voller eucharistischer Partizipation auferlegt sein, weil 

sie ihr Leben und das Leben der ganzen Kirche nicht nur aus der Eucharistie heraus gestalten können, 

sondern dies auch sollen. Dass dies umso intensiver und voller geschehen kann, je häufiger die 

Kommunion empfangen wird, spiegeln die Empfehlungen wider. 

Wie auch die anderen Kirchengebote zieht die Verpflichtung zum einmal jährlichen Kommunionemp-

fang allerdings keine Sanktionen nach sich. Die Gläubigen sollen sich durch diese Norm ihrer Gewis-

senspflicht bewusst werden und diesen grundlegenden Ausdruck christlichen Lebens nicht aus dem 

Blick verlieren. Der gut fränkischen Katholikin bzw. dem gut fränkischen Katholiken stellt sich diese 

Frage zumeist nicht wirklich, gehört der Kommunionempfang doch zentral zur sonntäglichen Eucha-

ristiefeier; für viele andere wird ein Verstoß gegen die Vorschrift des c. 920 CIC ihr Gewissen wohl 

kaum nachhaltig belasten. Dennoch verbleibt das Thema der Häufigkeit des Kommunionempfangs 

nicht nur an der Peripherie des kirchlichen Alltagsgeschehens. Wieviel Eucharistiefeier, wieviel Kom-

munionempfang die Gläubigen, wieviel eine Pfarrei benötigt und wie diese daher strukturiert sein 

muss, ist eine zentrale Frage vieler heutiger Pfarr- und Gemeindestrukturprozesse in den deutschen 

Diözesen. Natürlich ist hier die Sonntagspflicht nach c. 1247 CIC (vgl. Erstes Kirchengebot, KKK 2042) 

weitaus relevanter; trotzdem kann der abstrakte Blick des Gesetzgebers bezüglich notwendiger Min-

deststandards und weitergehender Empfehlung vielleicht die ein oder andere Diskussion um jahr-

zehntelange lokale und regionale Gewohnheiten auf eine andere Ebene heben. Als zweiter Aspekt 

kann diese Mindestanforderung an die Kommunionempfänger*innen auch als Fingerzeig gegen die 

Gewohnheit eines automatisierten Kommuniongangs gelesen werden. Auch wenn der Gesetzgeber 

den häufigen Kommunionempfang empfiehlt – wie dargestellt mit guten Gründen – sollte dabei nicht 

übersehen werden, dass dieser dennoch immer an die entsprechenden Voraussetzungen gebunden 

bleibt. Das Wissen um den Inhalt der Eucharistie, der Wille und die Fähigkeit diese wirken zu lassen, 

sind gefordert; ebenso die tatsächlich tätige Teilnahme an der Feier und damit weder rein techni-

sches Mitbeten noch ein Kommuniongang, der lediglich aus Gründen der sozialen Adäquanz erfolgt. 

Das dritte Kirchengebot kann auch ein Hinweis darauf sein, dass wir nicht jeden Sonntag bereit sind 

oder sein müssen, die Kommunion zu empfangen und die Eucharistie in ihrer Fülle zu feiern. Es kann 

auch einmal angezeigt sein, sitzen zu bleiben, um vielleicht beim nächsten Mal besser bereitet zu 

sein, Christus im eigenen Leib und somit im eigenen Leben Raum zu geben. 
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